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	Betriebsanweisung
gem. § 12 BetrSichV
	Datum:
	Verantwortliche*r:
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
	Kurzbezeichnung:
	Unterschrift:
	 

	 
	
	Schlepper
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT
	 

	 
	Tätigkeiten mit Schleppern
	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	▪ Mechanische Gefahren durch Bewegung des Geräts einschl. Umsturz, Quetschungen beim Koppeln/Trennen von Anbaugeräten, 
    Stoß/“Hängenbleiben“ an Ecken/Kanten, Abrutschen/Abstürzen beim Auf- und Absteigen
▪ Gefahren durch rotierende Teile (Gelenkwelle)
▪ Gefahren durch Ganzkörper-Vibrationen
▪ Gefahren durch Lärm
▪ Gefahren durch Abgase
▪ Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile
	 

	 
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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[image: Fußschutz-tagen]
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		Gehörschutz:
Körperschutz:
Fußschutz:
Handschutz:
	Gehörschutz tragen
Geschlossene, enganliegende Arbeitskleidung tragen
Sicherheitsschuhe tragen
Beim Koppeln und Trennen von Anbaugeräten Schutzhandschuhe tragen


Verhaltensweise:
▪ Bei der Beschaffung auf Vibrationsarmut und vorhandene Konformitätserklärung achten
▪ Betriebsanleitung beachten
▪ Schlepper dürfen nur von eingewiesenen Beschäftigten mit gültiger Fahrerlaubnis benutzt werden
▪ Schlepper dürfen gleichzeitig nur von einer Person benutzt werden, keine „Beifahrer“
▪ Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, inbes. der Schutzeinrichtungen an Gefahrstellen wie Ketten- und Keilriemenantrieben, 
    Zahnrädern, Wellen, heißen Flächen etc. auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit; Fixierung der Gelenkwellenverkleidung
▪ Geräte mit Sicherheitsmängeln nicht benutzen
▪ Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern
▪ Motor nicht von außen starten, Schlepper nur auf dem Fahrersitz sitzend bedienen, nicht abspringen
▪ Schleppergebrauch am Hang nur mit Umsturzvorrichtung in Schutzstellung und bei Nutzung des Fahrerrückhaltesystems
▪ Umstürzen durch Beachtung der max. zulässigen Neigungswinkel und dem Gelände angepasster Geschwindigkeit vermeiden; 
   bei Bergabfahrten Motor nicht auskuppeln
▪Beim Kuppeln von Anhängern: Anhänger gegen Fortrollen sichern, Anhänger nicht gegen das Zugfahrzeug laufen lassen, kein 
   Personenaufenthalt zwischen Anhänger und Zugfahrzeug
▪Zulässige Hydraulik- und Anhängelasten nicht überschreiten
▪Schwenkbereiche und deren Veränderung durch Anbaugeräte beachten
▪ Schleppermotor nicht in geschlossenen Räumen benutzen, Ausnahme: Kurzes Betreiben bei Ein- und Ausfahrt in/aus Garagen
▪ Beim Betanken nicht rauchen, essen, trinken
	 

	 
	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
	[bookmark: _GoBack]▪ Beim Beseitigen von Störungen oder bei Instandhaltungsarbeiten Motor ausschalten, warten bis das Werkzeug steht, 
   Motor gegen ungewolltes Einschalten sichern
▪ Beim Arbeiten am Schlepper immer Schutzhandschuhe tragen
	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE
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	▪ Este Hilfe leisten
▪ Rettungswagen alarmieren und einweisen, Tel.: 112
▪ Ersthelfer*in alarmieren; Namen und Kontakte siehe Alarmplan
	 

	 
	INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ
	 

	 
	
	▪ Regelmäßige Prüfung durch dazu befähigte Personen
▪ Vorgaben des Herstellers zur Instandhaltung beachten
▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen 
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